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BUDE 2025 Nr. 069

Allgemeines Verwaltungsrecht, Baurecht, Umweltrecht, Art. 22 Abs. 1 USG,
Art. 31 Abs. 2 LSV, Art. 7 Abs. 7 USG, Art. 99 PBG. Im vorliegenden Fall war
die Anordnung der Wiederherstellung als eigenstandige Auflage einer
Baubewilligung und somit als selbststandige Wiederherstellungsverfiigung
zu qualifizieren. Da die Bauherrschaft die Verfliigung nicht angefochten
hatte, hatte sie damit auf die Durchflihrung eines férmlichen
Wiederherstellungsverfahrens verzichtet. Die im Wege der Auflage verfligte
Wiederherstellung ist somit mit Rechtskraft des Bau- und
Einspracheentscheids verbindlich und kann von der Vorinstanz ohne
Weiteres und eigenstidndig durchgesetzt werden (Erw. 3). Sollen mit dem
geplanten Bauvorhaben weder der Neubau larmempfindlicher RaGume noch
wesentliche Anderungen an lirmempfindlichen Raumen realisiert werden, ist
der Anwendungsbereich von Art. 31 Abs. 1 LSV nicht er6ffnet und die
Einholung eines Larmgutachten nicht erforderlich (Erw.4). Eine Wohnbaute,
welche Strassenladrm reflektiert, gilt nicht als larmerzeugende Anlage im
Sinne des USG, weil der fragliche Larm von der Strasse und damit von einer
anderen Anlage verursacht wird. (Erw. 5). Abweisung des Rekurses.

BUDE 2025 Nr. 69 finden Sie im angehangten PDF-Dokument.
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Kanton St.Gallen
Bau- und Umweltdepartement

24-6648

Entscheid Nr. 69/2025 vom 7. Oktober 2025

Rekurrenten A.

vertreten durch Dr.iur. Christoph Birgi, Rechtsanwalt,
Bogenstrasse 9, 9000 St.Gallen

gegen
Vorinstanz Z.___ (Beschluss vom 27. August 2024)
Rekursgegner B.

Betreff Baubewilligung (An- und Umbau Wohnhaus)



Sachverhalt

A.
B.___ sind Eigentiimer von Grundstiick Nr. 001, Grundbuch Z.___, an
der G.___strasse in Z.___. Das Grundstlick liegt gemass geltendem

Zonenplan der Gemeinde Z._ vom 16. August 2002 in der Wohn-
zone fiir zweigeschossige Bauten (W2). Es ist mit einem Wohnhaus
mit zwei Wohneinheiten (Vers.-Nr. 003) tUberbaut. Nordwestlich direkt
angrenzend ist das Grundstiick Nr. 002 von A.___. Es ist ebenfalls mit
einem Wohnhaus (Vers.-Nr. 004) Gberbaut.

B.
a) Mit Baugesuch vom 11. Dezember 2023 beantragten B.____ bei
der Bauverwaltung Z.  die Baubewilligung fiir den An- und Umbau

ihres Zweifamilienhauses. Im nordoéstlichen Grundstiicksteil soll an
das Wohnhaus ein Veloraum angebaut werden. Auf der stidwestlichen
Wohnhausseite ist ein Keller- und Balkonanbau projektiert. Der Bal-
konanbau ist auf der nordwestlichen Seite, d.h. zum Grundstlck
Nr. 002 hin, durch eine Wand geschlossen, auf der Stidostseite wird
mit dem Anbau die bestehende Terrasse tberdacht. Zudem soll auf
der sudéstlichen und stidwestlichen Dachflache sowie auf der Balkon-
und TerrassenlUberdachung eine PV-Anlage erstellt werden.

b) Innert der Auflagefrist vom 27. Dezember 2023 bis 9. Januar
2024 erhoben A.____ Einsprache gegen das Bauvorhaben. Sie rigten
die Einhaltung der zulassigen Hoéhe der seitlichen Balkonwand, da
fraglich sei, ob das bestehende Wohnhaus die zulassige Gebaude-
hoéhe einhalte. Zudem missachte das Bauvorhaben das Ortsbild, da
der Balkonanbau aus westlicher Richtung als grosser Betonwall bzw.
als «Bunkerwand» wahrzunehmen sei und diese Art der Zupflasterung
das Ortsbild verletzte, zumal bereits das bestehende Haus als «Ko-
loss» im Einfamilienhausquartier wirke. Auch Uberschreite bereits jetzt
die Wohnflache im Untergeschoss das zuldssige Mass. Es sei damit
zu rechnen, dass der projektierte Keller ebenfalls als Wohnraum ge-
nutzt wiirde. Zudem befiirchteten A.____ eine deutliche Wertminderung
ihrer Liegenschaft.

c) Im Rahmen des Einspracheverfahrens wies die Baukommission
Z.  B.___ auf die Uberschreitung der Wohnnutzungsflache im Un-
tergeschoss hin. Diese erklarten sich bereit, die bereits vorhandenen
Wohnraume so zurlckzubauen und als Abstellrdume zu nutzen, dass
die Ausnltzungsziffer und damit die Geschossigkeit eingehalten
wuirde. Der Baueingabeplan wurde handschriftlich angepasst und ver-
merkt, dass im UG die Kiiche zuriickgebaut sowie die Fenster in zwei
Kellerraumen verkleinert werden sollten. Da A.____ befiirchteten, dass
die Kellerrdume gleichwohl als Wohnraum gentitzt wirden, hielten sie
an ihrer Einsprache fest.
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d)  Mit Beschluss vom 27. August 2024 hiess der Gemeinderat
Z. _ die Einsprache von A.___ betreffend der tberschrittenen Wohn-
flache im UG teilweise gut, ansonsten wies er sie ab und erteilte die
Baubewilligung unter Bedingungen und Auflagen wie folgt:

1. Auf die 6ffentlich-rechtliche Einsprache von A.____ wird ein-
getreten. Sie wird im Sinn der Erwagungen sowie der nach-
folgenden Bedingungen und Auflagen zur Baubewilligung
teilweise gutgeheissen.

2.-4.1...]

5. Die Baubewilligung fir das Baugesuch O 2023-0148 wird
unter nachfolgenden Bedingungen und Auflagen erteilt.

5.1 Die anrechenbare Wohnflache im Untergeschoss ist
zwingend auf 64.0 m2 zu beschranken. Eine in den Ge-
suchsplanen vorgenommene, reine Umbenennung
der Zimmer in Kellerrdume reicht nicht. Die bereits un-
rechtmassig ausgebaute Wohnung ist im Zuge der
Bauarbeiten folgendermassen zuriickzubauen.

5.2 Die Kiche ist soweit zu demontieren, dass sie nicht
mehr benutzt werden kann. Der Kihilschrank und die
Kochplatten sind auszubauen.

5.3 Die Fenster der zukunftigen Kellerrdume sind zur
Halfte zu verkleinern. Dies kann mit einer Blende er-
reicht werden.

5.4 Der Riickbau muss vor Baubeginn abgeschlossen und
durch die Bauverwaltung abgenommen sein. Erst
nach Bauabnahme darf mit dem An- und Umbau des
Wohnhauses begonnen werden. Ein Verstoss gegen
diese Bedingung wird bestraft (Art. 162 Bst. b PBG)

Zur Begrindung wurde ausgefiihrt, die neuen Gebaudeteile, insbe-
sondere der Balkonanbau und das Terrassendach hielten die vorge-
schriebenen Maximalhéhen ein. Das Bauprojekt befinde sich nicht in-
nerhalb eines Ortsbildschutzgebietes und sei somit nach Regelbau-
weise zu beurteilen. Eine Verunstaltung und die Bildung eines Uber-
massigen Schattenwurfs kdnne nicht festgestellt werden. Die ver-
langte Beschrankung der anrechenbaren Wohnflache im Unterge-
schoss und die Rickbaumassnahmen wurden auf die Uberschrittene
zulassigen Wohnraumflache im Untergeschoss gestitzt.

C.

Gegen diesen Beschluss erhoben A._ durch ihren Rechtsvertreter
Dr. iur. Christoph Burgi, Rechtsanwalt, Bogenstrasse 9, St.Gallen, mit
Schreiben vom 20. September 2024 Rekurs beim Bau- und Umwelt-
departement. Mit Rekurserganzung vom 14. Oktober 2024 werden fol-
gende Antrage gestellt:
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1. Der Bau- und Einspracheentscheid des Gemeindera-
tes Z._ vom 27. August 2024 sei aufzuheben und
die Baubewilligung sei zu verweigern.

2. Unter Kosten- und Entschadigungsfolgen zzgl. MwSt
und Barauslagen.

Zur Begrundung wird geltend gemacht, dass der notige Larmnachweis
fehle und der ganze damit zusammenhangende Fragenkomplex von
der Vorinstanz nicht geprift worden sei. Beim geplanten Um- und An-
bau handle es sich um eine wesentliche Anderung der bestehenden
Liegenschaft, sodass ein Larmgutachten hatte eingeholt werden miis-
sen. Zudem verlangere sich mit der seitlich geschlossenen Betonwand
die Hausfassade. Dies filhre zu zusatzlichen Schallreflexionen, so-
dass die Larmbelastung auf dem Grundstlick der Rekurrenten zuneh-
men werde. Auch sei die seitliche Betonwand zusammen mit dem
neuen Velounterstand ausgesprochen unschon und verletze das Ver-
unstaltungsverbot nach Art. 99 PBG. Da somit der geplante An- und
Umbau nicht bewilligt werden kdnne, kénne in Folge der Rickbau nicht
durchgesetzt werden, der lediglich «im Zuge der Bauarbeiten» vorzu-
nehmen sei. Hingegen sei der Riickbau im UG unabhangig von irgend-
welchen weiteren Voraussetzungen anzuordnen und durchzusetzen.

D.

a) Mit Schreiben vom 20. November 2024 verzichtet die Vorinstanz
auf eine Vernehmlassung und verweist auf den Beschluss vom 27. Au-
gust 2024.

b) Im koordinierten Amtsbericht des Amts fiir Umwelt (AFU) vom
22. Januar 2025 fuhrt die Larmschutzfachstelle des AFU im Mitbericht
vom 9. Januar 2025 aus, vorliegend seien keine wesentlichen Ande-
rungen geplant, weswegen kein Larmgutachten erforderlich sei. Im
Mitbericht der Fachstelle Immissionen der Abteilung Mobilitat und Pla-
nung des kantonalen Tiefbauamts (TBA) vom 20. Januar 2025 wird
zusammenfassend festgestellt, dass der geplante Balkonanbau nicht
zu einer hoheren Larmbelastung flihre, sondern die Belastung sogar
eher abnehme. Massnahmen zur Minderung moglicher Schallreflexio-
nen seien nicht verhaltnismassig.

c) Mit Vernehmlassung vom 14. Marz 2025 kritisieren die Rekur-
renten, dass sich die Larmschutzfachstelle nicht mit der Argumenta-
tion der Rekurrenten auseinandersetze. Gemass der Vollzugshilfe des
Cercle Bruit Schweiz betreffend Anforderungen an Bauzonen und
Baubewilligungen in larmbelasteten Gebieten gelte es als wesentliche
Anderung, wenn eine Wohnung in kleinere Wohnungen unterteilt
werde, wenn bauliche Eingriffe wie die Auskernung eines Gebaudes
eine larmtechnisch ginstigere Raumordnung zuliessen oder wenn
durch bauliche Massnahmen zusatzliche Larmschutzmassnahmen
moglich seien. Es liege daher eine wesentliche Anderung vor. Ein
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frheres Planungsprojekt der Rekurrenten mit einem zuriickgezoge-
nen verglasten Balkon belege, dass eine verhaltnismassigere Planung
moglich sei.

d)  Mit Vernehmlassung vom 8. April 2025 verweist das AFU auf ihr
Merkblatt AFU 205 «Bauen in Gebieten, die durch Verkehrslarm be-
lastet sind — Anforderungen nach der Larmschutz-Verordnung» und
ebenfalls auf die Vollzugshilfe des Cercle Bruit. Aufgrund der durch
den strassenseitigen Anbau von Balkon und Keller bedingten Abschir-
mung vom Strassenlarm werde die Larmbelastung im Wohnhaus der
Rekursgegner deutlich verringert. Im Untergeschoss werde durch den
Rickbau der Kiche die Zahl der larmempfindlichen Raume reduziert.
Fir das Grundstiick der Rekurrenten bewirke der Balkonanbau eine
Reduktion des sichtbaren Strassenabschnitts und damit des Schallein-
fallwinkels, weswegen auch dort die Larmbelastung abnehme.

e) Mit Vernehmlassung vom 26. Mai 2025 machen die Rekurren-
ten geltend, der Stellungnahme des AFU vom 8. April 2025 gehe die
Qualitat eines Amtsberichts ab. Der Balkon sei nicht raumhoch ver-
glast, weswegen keine Verbesserung der Larmsituation vorliege. Dies
auch deshalb, weil die Liegenschaft der Rekurrenten leicht zuriickver-
setzt in einer Nische liege, sodass der Schall aufgrund der geplanten
Bauvorhaben nicht mehr entweichen kénne. Hinzu komme, dass Be-
ton und Asphalt schallhart und wenig dampfend seien.

E.

Auf die weiteren Ausflihrungen der Verfahrensbeteiligten in den vor-
genannten Eingaben wird — soweit erforderlich — in den Erwagungen
eingegangen.

Erwagungen

1.

1.1 Die Zustandigkeit des Bau- und Umweltdepartementes ergibt
sich aus Art. 43s des Gesetzes Uber die Verwaltungsrechtspflege
(sGS 951.1; abgekiirzt VRP).

1.2 Die Frist- und Formerfordernisse von Art. 47 Abs. 1 und Art. 48
VRP sind erflllt. Die Rekursberechtigung ist gegeben (Art. 45 VRP).
Auf den Rekurs ist einzutreten.

2,

Am 1. Oktober 2017 ist das Planungs- und Baugesetz (sGS 731.1; ab-
gekirzt PBG) in Kraft getreten und das Baugesetz vom 6. Juni 1972
(nGS 8, 134; abgekirzt BauG) aufgehoben worden (Art. 172 Bst. a
PBG). Der erstinstanzliche Einsprache- und Baubewilligungsent-
scheid erging am 27. August 2024. Mithin sind vorliegend grundsatz-
lich die Bestimmungen des PBG anwendbar, sofern sie gemass An-
hang zum Kreisschreiben «Ubergangsrechtliche Bestimmungen im

Entscheid des Bau- und Umweltdepartementes SG (Nr. 69/2025), Seite 5/17



PBG» vom 8. Marz 2017 (Baudepartement SG, Juristische Mitteilun-
gen 2017/I/1) als unmittelbar anwendbar erklart werden. Im Ubrigen
gelangen weiterhin das Baugesetz und das entsprechende Bauregle-
ment zur Anwendung.

3.

Die Rekurrenten machen geltend, die Vorinstanz verknipfe in unzu-
lassiger und fehlerhafter Weise den Riickbau der unrechtmassig er-
stellten RGume im Untergeschoss mit der Vornahme der Neu- und Um-
bauarbeiten. Der Rickbau kdénne nicht als Nebenbestimmung der
Baubewilligung verflgt werden, da dieser unabhangig von allfalligen
Neubauarbeiten vorzunehmen und durchsetzbar sein misse. Vorlie-
gend aber kdnne der Rickbau nicht durchgesetzt werden, weil dieser
lediglich «im Zuge der Bauarbeiten» vorzunehmen sei, diese aber gar
nicht bewilligt werden kdnnten. Ebenso kénne der Rickbau nicht ver-
langt werden, wenn Uberhaupt keine Bauarbeiten ausgefiihrt wiirden.

3.1 Nach Art. 159 Abs. 1 PBG kann die zustédndige Gemeindebe-
hérde die Entfernung oder Abanderung rechtswidrig erstellter Bauten
und Anlagen sowie die Wiederherstellung des friheren Zustands ver-
figen, wenn die Ausfiihrung den gesetzlichen Vorschriften oder den
genehmigten Planen widerspricht oder sonst ein unrechtmassiger Zu-
stand geschaffen wird. An der Wiederherstellung des rechtmassigen
Zustands besteht ein grosses 6ffentliches Interesse. Der Wiederher-
stellung des rechtmassigen Zustands kommt massgebendes Gewicht
fir den ordnungsgemassen Vollzug des Baurechts zu. Werden
widerrechtliche Bauten nicht beseitigt, sondern auf unabsehbare Zeit
geduldet, wird rechtswidriges Verhalten belohnt. Grundeigentiimer-
innen und Grundeigentiimer, die sich Uber geltende Vorschriften und
Bewilligungen hinwegsetzen, sollen nicht bessergestellt werden als
diejenigen, die den vorgeschriebenen Verfahrensweg einschlagen und
sich an die entsprechenden Vorschriften halten (BDE Nr. 61/2020 vom
10. Juli 2020 Erw. 6.3). Kbénnen Bauten und Anlagen aufgrund
materieller Rechtswidrigkeit auch nachtraglich nicht legalisiert werden,
missen diese daher grundsatzlich beseitigt werden (vgl. VerwGE
B 2016/38 vom 12. Marz 2018 Erw. 7.3, vgl. auch BGE 136 Il 359
Erw. 6 mit Hinweisen).

3.2 Vorliegend wurde das Wohnhaus im Jahr 2011 mit zwei Woh-
nungen bewilligt. Seither wurde ohne Bewilligung im Untergeschoss
eine dritte Wohnung eingebaut. Gemass Art. 9 Ziff. 1 des Bauregle-
ments der Gemeinde Z._ vom 15. Dezember 2009 (abgekurzt
BauR) ist in der Wohnzone W2 eine Ausnltzungsziffer von 0.5 einzu-
halten. Dabei dirfen Untergeschosse zwar voll ausgebaut werden, al-
lerdings darf die Wohnnutzung im Untergeschoss maximal 50 % der
Flache des dariber liegenden Vollgeschosses betragen. Im Rahmen
des Baubewilligungsverfahrens stellte die Vorinstanz fest, dass nach
den eingereichten Baugesuchsplanen im Untergeschuss rund 88 m?
als Wohnflache genutzt werden. Da das Erdgeschoss eine anrechen-
bare Geschossflache von 128 m? ausweist, sind im Unterschoss ledig-

Entscheid des Bau- und Umweltdepartementes SG (Nr. 69/2025), Seite 6/17



lich 64 m? zulassig. In Folge Uberschreitet die Wohnflache im Unter-
geschoss das gemass Art. 9 Ziff 1 BauR zulassige Mass. Der Ausbau
des Untergeschosses zu Wohnzwecken ist damit formell und materiell
rechtswidrig. Auf diesen rechtswidrigen Zustand wies die Vorinstanz
die Rekursgegner im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens hin.
Diese passten die Baugesuchsplane handschriftlich an. Danach soll —
zusatzlich zum geplanten Bauvorhaben, mit welchem u.a. auch das
Fenster in der Kiiche des UG entfernt werden soll, — die Kiiche selbst
zurlckgebaut sowie die Fenster in zwei Kellerrdumen verkleinert wer-
den. In Nachachtung dieser handschriftlichen Anpassungen auf dem
Grundriss hat die Vorinstanz die Baubewilligung gemass Ziff. 5 des
Beschlussdispositivs mit einer Auflage versehen. Zu priifen ist, ob die-
ses Vorgehen der Vorinstanz mit dem Ziel der Wiederherstellung des
rechtmassigen Zustands, namlich der Reduzierung der Wohnnutzung
im Untergeschoss auf ein zuldssiges Mass, ordnungsgemass erfolgt
ist oder ob, wie die Rekurrenten riigen, die Verkniipfung des Rickbaus
mit dem Neubau fehlerhaft und unzulassig ist:

3.2.1 Gemass Art. 147 Abs. 1 PBG wird eine Baubewilligung mit Auf-
lagen und Bedingungen versehen, soweit dies zur Sicherstellung der
Ubereinstimmung des Bauvorhabens mit den massgebenden Vor-
schriften und Planen erforderlich ist. Ziel ist es, behebbare Mangel ei-
nes Bauvorhabens zu beheben, ohne dass ein neues Verfahren ein-
geleitet werden muss. Entsprechend konnen Uber Nebenbestimmun-
gen nur untergeordnete Mangel behoben werden (S. STAUB, in: Be-
reuter/Frei/Ritter [Hrsg.], Kommentar zum Planungs- und Baugesetz
des Kantons St.Gallen, Basel 2020, Art. 147 N 4 f.). Wahrend eine Be-
dingung die Rechtswirksamkeit der Verfiigung von einem kiinftigen
ungewissen Ereignis abhangig macht, belastet die Auflage die Adres-
satin bzw. den Adressaten mit der Verpflichtung zu einem bestimmten
Tun, Dulden oder Unterlassen. Im Unterschied zur Bedingung hat die
Auflage keinen direkten Einfluss auf die Rechtswirksamkeit der Haupt-
regelung und ist folglich selbststandig erzwingbar. Die Verfiigung ist
damit auch gultig, wenn die Auflage nicht erflllt wird. Die Auflage
selbst ist — ebenfalls im Gegensatz zur Bedingung — selbstandig er-
zwingbar. Wird der Auflage nicht nachgelebt, so berlihrt das zwar nicht
die Guiltigkeit der Verfiigung, doch kann das Gemeinwesen die Auf-
lage mit hoheitlichem Zwang durchsetzen. (Urteil des Bundesgerichtes
1C_545/2023 vom 16. Dezember 2024 Erw. 1.3, HAFELIN/MULLER/-
UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Auflage, Zirich/St.Gallen
2020, N 919 ff). Dabei gilt es zu beachten, dass die zwangsweise
Durchsetzung der Auflage flr die Vollzugsbehorden regelmassig mih-
sam und oftmals auch an faktische oder rechtliche Grenzen stdsst.
Wird der Baubeginn jedoch von der Erfiillung der Auflage und einem
entsprechenden Nachweis abhangig gemacht, so ist das Problem auf
eine ebenso einfache wie wirksame Weise geldst, denn der Bauherr
hat in diesem Fall jedes Interesse die Auflage zu erfillen (vgl.
A. GRIFFEL Kommentierung zu BGE 149 Il 170 in: ZBI 2024, S. 161).
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3.2.2 In Ziff. 5 des angefochtenen Beschlusses vom 27. August 2024
halt die Vorinstanz fest, welche Riickbaumassnahmen die Rekursgeg-
ner auszufihren haben. Damit die Kiiche nicht mehr als solches, son-
dern zukinftig wieder als Abstellraum genutzt wird, wird verlangt, die
Kiche im Untergeschoss zu demontieren und den Kuhlschrank und
die Kochplatten auszubauen (vgl. Ziff. 5.2). Zudem wird verlangt, die
Fenster der zukinftigen Kellerrdaume zur Halfte zu verkleinern, was mit
einer Blende erreicht werden kénne (vgl. Ziff. 5.3). Zutreffend stellen
die Rekurrenten fest, dass die Rickbaumassnahmen nicht als selb-
standige Verfugung (neben der Baubewilligung) angeordnet wurden,
sondern die Baubewilligung selbst unter diesen «Bedingungen und
Auflagen» (vgl. Ziff. 5.1) erteilt wurde. Aufgrund der Verpflichtung der
Rekursgegner zu einem Tun ist die Rickbauverpflichtung ohne Wei-
teres als Auflage zu qualifizieren. An dieser Einordnung andert auch
der Umstand nichts, dass in Ziff. 5.4 die Rickbaumassnahmen vor
Baubeginn der Neu- und Umbauten abgeschlossen und abgenommen
sein missen. Allein der Umstand, dass die Erfiillung der Auflage vor
Beginn der Bauarbeiten zum Neubau abgenommen und damit nach-
gewiesen sein muss, verwandelt eine Auflage nicht in eine Bedingung
(vgl. A. GRIFFEL a.a.0.). Die Anordnung der Wiederherstellung ist da-
mit als eigenstandige Auflage und somit als selbststandige Wiederher-
stellungsverfligung zu qualifizieren, die die Bauherrschaft zum Ruick-
bau der bezeichneten Kellerraume verpflichtet. Die Bauherrschaft hat
diese Verfigung sodann nicht angefochten und damit auf die Durch-
fihrung eines formlichen Wiederherstellungsverfahrens verzichtet.
Damit ist die Wiederherstellungsverfligung mit Rechtskraft des Bau-
und Einspracheentscheids fiir die Rekursgegner verbindlich und kann
von der Vorinstanz ohne Weiteres und eigenstandig durchgesetzt wer-
den. Dies gilt auch, wenn die Rekursgegner von ihrer Baubewilligung
wider Erwarten keinen Gebrauch machen sollten.

3.3 Nach dem Gesagten steht fest, dass die Anordnung unter Ziff. 5
der Baubewilligung als eigenstandige Auflage zu qualifizieren ist, die
die Bauherrschaft zum Ruckbau der bezeichneten Kellerrdume ver-
pflichtet. Es handelt sich um eine eigenstandig Wiederherstellungsver-
pflichtung, die vollstreckt werden kann, sollten die Rekurrenten den
angeordneten Massnahmen nicht nachkommen.

4,

Die Rekurrenten riigen den fehlenden Larmnachweis nach Art. 31
LSV. Dieser sei erforderlich, da gemass Strassenlarmbelastungskata-
ster bei dieser Liegenschaft die Immissionsgrenzwerte (IGW) Uber-
schritten seien.

41 Gemass Art. 22 Abs. 1 des Bundesgesetzes uber den Umwelt-
schutz (SR 814.01; abgekurzt USG) diirfen Baubewilligungen fiir neue
Gebaude, die dem langeren Aufenthalt von Personen dienen, nur er-
teilt werden, wenn die IGW nicht Uberschritten werden. Sind die IGW
Uberschritten, so werden Baubewilligungen nur erteilt, wenn die
Raume zweckmassig angeordnet und die allenfalls notwendigen zu-
satzlichen Schallschutzmassnahmen getroffen werden (Art. 22 Abs. 2
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USG). Die Bestimmung wird durch Art. 31 Abs. 1 der Larmschutzver-
ordnung (SR 814.41; abgekuirzt LSV) konkretisiert. Demnach durfen
Neubauten und wesentliche Anderungen von Gebauden mit larmemp-
findlichen Radumen bei Uberschreitung der IGW nur bewilligt werden,
wenn diese Werte durch die Anordnung der larmempfindlichen Raume
auf der dem Larm abgewandten Seite des Gebaudes (Bst. a), oder
durch bauliche oder gestalterische Massnahmen, die das Gebaude
gegen Larm abschirmen (Bst. b), eingehalten werden kénnen. Als we-
sentliche Anderungen von Gebauden gelten die Schaffung neuer larm-
empfindlicher Raume, die erhebliche Vergrosserung der Flache beste-
hender larmempfindlicher RGume und die Entstehung neuer larmemp-
findlicher Nutzungen. Beispiele sind etwa ein Anbau flr zusatzliche
Wohnzimmer oder Blirordume, der Ausbau eines Dachgeschosses fiir
Wohnzwecke, die Umnutzung von Gewerberaum zu Wohnraum oder
die Aufteilung einer grossraumigen Wohnung in kleinere Einheiten
(Cercle Bruit, Anforderungen an Bauzonen und Baubewilligungen in
larmbelasteten Gebieten, Vollzugshilfe 2.00 vom 15. Dezember 2016,
Ziff. 2.6; Amt fir Umwelt des Kanton St.Gallen, Merkblatt AFU 205:
Bauen in Gebieten, die durch Verkehrslarm belastet sind — Anforde-
rungen nach der Larmschutz-Verordnung, S. 1; Urteil des Bundesge-
richts 1C_464/2016 vom 7. Juni 2017 Erw. 3.1.2). Gemass Art. 2
Abs. 6 Bst. a LSV gelten als larmempfindliche Raume alle Raume in
Wohnungen, ausgenommen Kiichen ohne Wohnanteil, Sanitarrdume
und Abstellrdume.

4.2 Das AFU stellt im Amtsbericht vom 22. Januar 2025 fest, dass
keine wesentlichen Anderungen im Sinn von Art. 31 Abs. 1 LSV vorla-
gen und daher das Baugesuch nicht mit einem Larmgutachten zu er-
ganzen sei. Zudem bedurfe die Baubewilligung auch keiner Zustim-
mung des AFU nach Art. 31 Abs. 2 LSV. Erganzend fiihrt das AFU am
8. April 2025 aus, es sei nicht vorgesehen das Wohnhaus der Rekurs-
gegner auszukernen, um die bestehenden Raume neu anzuordnen.
Ebenso wenig seien bauliche Massnahmen vorgesehen, durch die zu-
satzliche Larmschutzmassnahmen moglich wirden. Vielmehr werde
die Larmbelastung durch den strassenseitigen Anbau von Balkon und
Keller vermindert, weil das Gebaude und dessen Fenster dadurch vom
Strassenlarm abgeschirmt werde. Im Erdgeschoss sei der Balkon
strassenmassig raumhoch verglast und im Obergeschoss wiirden die
strassenseitigen Fenster durch die Gebaudekante des Balkonanbaus
abgeschirmt. Im Untergeschoss werde die Anzahl larmempfindlicher
Raume reduziert, indem das Kichenfenster zum neu geplanten Keller
zugemauert werde.

4.3 Vorliegend sind die baulichen Massnahmen darauf zu tberpri-
fen, ob diese als wesentliche Anderung geméss Art. 31 Abs. 2 LSV zu
qualifizieren sind:

4.3.1 Beim neu geplanten Balkon handelt es sich schon nach dem Ub-
lichen Sprachgebrauch nicht um einen Raum «in» einer Wohnung.
Vielmehr dient ein Balkon dem Aufenthalt im Freien und ist in seiner
Funktion eher mit einem Garten zu vergleichen. Darlber hinaus ist
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seine Benitzung wetterabhangig, nicht regelmassig und insgesamt
von klrzerer Gesamtdauer als bei einem Wohnraum. Damit zahlen
Balkone nicht zu den larmempfindlichen Raumen gemass Art. 2 Abs. 6
LSV (vgl. Urteil des Bundesgerichtes 1A.264/2000 vom 24. September
2002 Erw. 6.1). Dasselbe gilt fir den neu angebauten Kellerraum im
Untergeschoss, der als solcher der Lagerung und Aufbewahrung von
Gegenstanden dient und damit als Abstellraum definitionsgemass
nicht als larmempfindlicher Raum gemass Art. 2 Abs. 6 LSV gilt.

4.3.2 Gemass dem bewilligten Grundrissplan vom 13. September
2011 wurden die nordlich gelegenen Raume im Untergeschoss, na-
mentlich der Disponibleraum und das Gastezimmer, als Wohnraum
bewilligt. In Ziff. 5.2 des Beschluss-Dispositivs der angefochtenen
Baubewilligung wird nun verlangt, dass die ohne Bewilligung im Kel-
lerraum 2 eingebaute Kiche zurickgebaut und damit lediglich wieder
als Abstellflache genutzt wird. Zudem wird das Fenster in diesem
Raum im Zuge der Erweiterung zugemauert, sodass auch aufgrund
mangelnder Belichtung dieser Raum nicht mehr als Aufenthaltsraum
nutzbar ist. Damit werden mit dem Baugesuch und der Rickbauver-
pflichtung keine neuen larmempfindlichen Raume geschaffen oder be-
stehende Flachen einer neuen larmempfindlichen Nutzung zugefihrt.
Die Ruge der Rekurrenten, mit der Anordnung des teilweisen Ruck-
baus wirde der Wohnraum im Gebaude vergréssert, verfangt im Er-
gebnis damit nicht. Im Gegenteil, das bisherige bewilligte Gastezim-
mer im Untergeschoss wird neu als Kellerraum umgenutzt.

Keller

Disponibel Gastezimmer Wohnen/Essen

Riickbau Kiiche

Keller 2

\
- ,//
Tl
Grundriss UG, bewilligt am 27.06.2011 Grundriss UG gem. Baueingabe vom 24.05.2024
mit handschriftlichen Anpassungen

Entscheid des Bau- und Umweltdepartementes SG (Nr. 69/2025), Seite 10/17



4.3.3 Die Rekurrenten rigen ferner, die Rekursgegner seien durch
grossere Fenster und den Balkonanbau im Erd- und Obergeschoss
Ubermassigen Larmimmissionen in ihren Wohnraumen ausgesetzt.
Dies umso mehr, weil der Balkon im Erdgeschoss entgegen der Be-
hauptung des AFU nicht verglast sei. Den Rekurrenten ist insofern zu-
zustimmen, dass im Erdgeschoss des Wohn-/Esszimmers das mittlere
Fenster im Grundrissplan des Baugesuchs im Bestand grésser darge-
stellt ist, als es nach den Baugesuchsplanen des Neubaus bewilligt
wurde. Eine Vergrosserung des Fensters hatte daher richtigerweise
tatsachlich «rot» dargestellt werden mussen. Richtig ist auch, dass
aus den rekursgegenstandlichen Baugesuchsunterlagen tatsachlich
keine strassenseitige Verglasung des unteren Balkons hervorgeht und
demgemass auch nicht bewilligt wurde. Indes verkennen die Rekur-
renten, dass dies fUr die Beurteilung der vorliegenden Situation keine
entscheidende Rolle spielt. Wie bereits erwahnt, liegen in erster Linie
gar keine wesentlichen Anderungen an larmempfindlichen Rdumen
vor, weil weder neue larmempfindliche Raume geschaffen werden
noch bestehende Wohnflachen erweitert oder bestehende Flachen
neu einer Wohnnutzung zugefihrt werden. Hinzu kommt, dass Bal-
kone eine anerkannte Massnahme darstellen, um die Larmbelastung
in dahinterliegenden larmempfindlichen Raumen zu reduzieren (Amt
fur Umwelt des Kanton St.Gallen, Merkblatt AFU 205: Bauen in Gebie-
ten, die durch Verkehrslarm belastet sind — Anforderungen nach der
Larmschutz-Verordnung, S. 4; vgl. auch das Urteil des Kantonsgerich-
tes Luzern 7H 22 139 vom 6. Oktober 2023 Erw. 10.5.2). Auch ohne
strassenseitige Verglasung verflugt der Balkonanbau Uber eine hori-
zontale Trennwand zwischen dem unteren und dem oberen Abschnitt,
einer Bristung auf Hohe des Obergeschosses und eine Uber beide
Stockwerke sich erstreckende Betonwand an der Westseite. Es ist da-
mit — auch ohne Glaswand — von einer gewissen abschirmenden Wir-
kung auszugehen. Jedenfalls aber kann der Balkon die Larmbelastung
in den dahinterliegenden larmempfindlichen Rdumen nicht verschlim-
mern.

4.3.4 Soweit die Rekurrenten ausfilhren, aus der Deckenstarke des
Balkonanbaus von 40 cm und die hohe Baukostensumme ergebe sich
eine wesentliche Anderung, da zu befiirchten sei, dass der Balkonan-
bau spater zu einem Wintergarten ausgebaut werden solle, ist dies
ebenfalls nicht zu beachten. Ein weiterer Ausbau zu einem Wintergar-
ten oder dergleichen ist nicht Gegenstand des Baugesuchs, damit
auch nicht Anfechtungsgegenstand des vorliegenden Rekurses und
somit nicht zu beurteilen.

4.3.5 Die Rekurrenten machen zudem geltend, der Stellungnahme
des AFU gehe die Qualitat eines Amtsberichts ab. Ein Amtsbericht ist
eine bei einer anderen Behorde oder Amtsstelle eingeholte amtliche
Auskunft Uber bestimmte Tatsachen und Verhéltnisse, tber die die be-
treffende Behorde aufgrund ihrer amtlichen Tatigkeit Kenntnisse be-
sitzt. Der Beweischarakter eines Amtsberichts wird dann gemindert,
wenn dieser kaum fachspezifische Angaben enthalt, unumstrittene
Tatsachen wiirdigt und inhaltlich einem Stimmungsbild gleichkommt
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(Baudepartement SG, Juristische Mitteilungen 2010/111/4; BUDE
Nr. 67/2023 vom 14. Juli 2023 Erw. 14.3). Vorliegend hat das AFU im
Amtsbericht vom 22. Januar 2025 eine Beurteilung der larmrechtlich
relevanten Fragestellungen vorgenommen. Aufgrund der Vernehmlas-
sung der Rekurrenten selbst dusserte sich das AFU mit Schreiben vom
8. April 2025 zu den geltend gemachten Riigen und setzte sich im Sinn
eines erganzenden Amtsberichts nochmals detailliert damit auseinan-
der, ob das Bauvorhaben wesentliche Anderungen im Sinn von Art. 31
Abs. 1 LSV zum Gegenstand hat. Beide Schreiben des AFU dienen
damit der Einschatzung von Tatsachen und Verhaltnissen, die in sei-
ner Fachkompetenz liegen und beantworten konkrete und umstrittene
Fragen. Es bestehen, wie in den vorangegangenen Erwagungen auf-
gezeigt, keine sachlichen Griinde, von der abgegebenen Beurteilung
des Amtsberichts im Ergebnis abzuweichen.

4.4 Zusammenfassend ergibt sich, dass mit dem geplanten Bauvor-
haben weder der Neubau larmempfindlicher Raume noch wesentliche
Anderungen an larmempfindlichen Rdumen vorgenommen werden.
Damit ist der Anwendungsbereich von Art. 31 Abs. 1 LSV nicht eroff-
net und die Einholung eines Larmgutachten nicht erforderlich.

5.

Weiter beanstanden die Rekurrenten, der zweistockige Balkonanbau
und die im Stdwesten vorgesehene seitliche Betonwand flihre zu ei-
ner Erhéhung der Larmbelastigung auf ihrem Grundstlck.

5.1 Im Amtsbericht vom 22. Januar 2025 fiihrt die Fachstelle Immis-
sionen des TBA aus, dass der geplante Balkonanbau nicht zu einer
héheren Larmbelastung durch Schallreflexionen auf die umliegenden
Liegenschaften flihre. Zwar kénne der Anbau zu einer geringfligigen
Erhdéhung der Larmbelastung durch den Strassenlarm des westlichen
Teils der Wangserstrasse flihren, allerdings bewirke der Anbau auch,
dass die Liegenschaft der Rekurrenten von den Larmemissionen des
Ostlichen Teils der Wangserstrasse her abgeschirmt werde. Indem der
Aspektwinkel gegeniiber der Larmquelle (Strassenlarm auf der
Wangserstrasse) kleiner werde, reduziere sich die Larmbelastung auf
dem Grundstiick der Rekurrenten sogar. Massnahmen zur Minderung
moglicher Schallreflexionen seien daher nicht verhaltnismassig.

5.2 Die Rekurrenten halten dagegen, dass mit den Rekursgegnern
sehr wohl in der Vergangenheit ein Kompromiss fiir einen verhaltnis-
massigen Balkon getroffen worden sei, der leicht zurlickversetzt, ein-
stockig und mit einer Glaswand versehen werden sollte. Hiervon hat-
ten die Rekursgegner jedoch wieder Abstand genommen. Das Grund-
stlick der Rekurrenten liege in einer Nische, sodass der reflektierte
Schall nicht mehr entweichen kénne und die Rekurrenten den Schall-
wellen voll ausgesetzt seien. Dies umso mehr, weil Beton schallhart
und wenig dampfend sei. Schliesslich seien in der Nachbarschaft ei-
nige weitere Baubewilligungen erteilt worden, weswegen sich die
Larmsituation insgesamt weiter verschlechtern wirde.
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5.3 Das USG, namentlich das Immissionsschutzrecht, beruht kon-
zeptionell auf einem anlagebezogenen Ansatz. Dabei geht das Gesetz
von einem weiten Anlagebegriff aus. Es zahltin Art. 7 Abs. 7 USG orts-
feste Einrichtungen aber auch Terrainveranderungen dazu und stellt
Geréate, Maschinen, Fahrzeuge, Schiffe und Luftfahrzeuge gleich. Der
Begriff der «ortsfesten Anlage» gemass Art. 2 LSV wird dem Begriff
der «ortsfesten Einrichtung» gemass der Legaldefinition Art. 7 Abs. 7
Satz 1 gleichgestellt (Urteil des Bundesgerichtes 1C_114/2024 vom
13. November 2014 Erw. 2.4., BGE 131 Il 616 Erw. 3, B. WAGNER
PFEIFER, Umweltrecht — Allgemeine Grundlagen, Handbuch zu Immis-
sionsschutz, UVP, Umwelt-Informationsanspriichen, marktwirtschaftli-
chen Instrumenten u.a., Zirich, 2017, N 453). Gemass Art. 7 Abs. 1
USG missen die Einwirkungen «durch den Bau oder den Betrieb der
Anlage ... erzeugt werden». Nach der Rechtsprechung sind einer An-
lage — etwa einem Spielplatz oder einer Gaststatte — samtliche Gerau-
sche zuzurechen, die durch deren bestimmungsgemasse Nutzung
verursacht werden, unabhangig davon, ob sie innerhalb oder aus-
serhalb der Anlage entstehen und ob es sich um Primaremissionen
(beispielsweise einer Liftung) oder Sekundaremissionen (beispiels-
weise menschliche Stimmen) handelt. Zudem kann eine Anlage, wel-
che Lichtstrahlen reflektiert, unter Umsténden als erzeugende Anlage
betrachtet werden, namlich dann, wenn die Strahlen urspriinglich aus
einer naturlichen Quelle stammen (beispielsweise die Reflexionsstrah-
len einer PV-Anlagen, vgl. Urteil des Bundesgerichtes 1C_686/2021
vom 9. Januar 2023 Erw. 3.1, A. GRIFFEL/H. RAUSCH, Kommentar zum
Umweltschutzgesetz, Erganzungsband zur 2. Auflage, Zirich/Ba-
sel/Genf, 2011 zu Art. 7 N 11). Im Gegensatz dazu gilt jedoch eine
Baute, welche Strassenlarm reflektiert, nicht als larmerzeugende An-
lage, weil der fragliche Larm von einer anderen Anlage verursacht
wird. Solche Larmreflexionen werden der «erstverusachenden» An-
lage zugerechnet (vgl. Urteil des Bundesgerichtes 1 A:118/1995 und
1P.320/1995 vom 19. Marz 1996, Erw. 3b, BGE 129 I, 238 Erw. 4.2
WAGNER PFEIFER, a.a.0., N 453, GRIFFEL/H. RAUSCH, a.a.0., zu Art. 7
N 11).

5.4 Im Hinblick auf die projektierte seitliche Wand des Balkontrakts
und damit entstehenden Strassenlarmreflexionen kénnen die Rekur-
renten gestitzt auf das USG somit keine baulichen Massnahmen zur
Verhinderung von Larmeinwirkungen verlangen. Entsprechendes
muss auch hinsichtlich Larmemissionen durch allfallige weitere Bau-
vorhaben in der Nachbarschaft gelten, auch insoweit ware das neue
Bauvorhaben als «erstverursachende» Anlage zu erachten. Auch der
Hinweis auf vormalige — von den Rekurrenten bevorzugte — Planvari-
anten schlagt fehl. Da das USG nicht zur Anwendung gelangt, kommt
auch das Vorsorgeprinzip gemass Art. 11 Abs. 2 USG nicht zur An-
wendung, sodass die Rekursgegner nicht gestitzt auf Art. 11 Abs. 2
USG eine andere Art der Bauausfiihrung als Larmbegrenzungsmass-
nahme verlangen konnten. Aber selbst wenn das Vorsorgeprinzip zur
Anwendung kame, bleibt zu beachten, dass — wie das TBA nachvoll-
ziehbar ausfihrt — die rekurrentische Liegenschaft durch die seitliche
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Balkonwand abgeschirmt und damit die direkten Strassenlarmimmis-
sionen abnehmen und durch allfallige Reflexionen nicht aufgewogen
werden. Es kann somit davon ausgegangen werden, dass der mass-
gebliche und (unstrittig) bislang eingehaltene Immissionsgrenzwert
der Larmempfindlichkeitsstufe 2 auch weiterhin nicht Uberschritten
wird. Zudem ware im Rahmen einer vorsorglichen Emissionsbegren-
zung gemass Art. 11 Abs. 2 USG zunachst zu prifen, ob insoweit
keine verhaltnismassigeren Massnahmen, etwa eine schallabsorbie-
rende Fassade, vorhanden wére, sodass das Baugesuch gleichwohl
mit einer entsprechenden Auflage bewilligungsfahig ware. Hinsichtlich
Larmemissionen durch allféllige weitere Bauvorhaben in der Nachbar-
schaft gilt das Entsprechende. Auch insoweit ware das neue Bauvor-
haben als «erstverursachende» Anlage zu erachten.

6.

Schliesslich riigen die Rekurrenten, die Betonwand in Kombination mit
dem neuen Velounterstand sei ausgesprochen unschén und stérend,
weswegen ein Verstoss gegen das Verunstaltungsverbot nach Art. 99
PBG vorliege.

6.1 Art. 99 PBG regelt die Einordnung und Gestaltung von Bauten
und Anlagen und ist unmittelbar anwendbar. Inhaltlich deckt sich
Art. 99 PBG im Wesentlichen mit Art. 93 BauG (Botschaft und Entwurf
der Regierung zum Planungs- und Baugesetz vom 11. August 2015,
5/8 in: ABI 2015, S. 2489) und verbietet die Erstellung von Bauten und
Anlagen, die das Orts- und Landschaftsbild verunstalten oder Bau-
denkmaler beeintrachtigen. Im Unterschied zu positiven Bauasthetik-
vorschriften (Gestaltungs- oder Einfligungsvorschriften) verbietet das
Verunstaltungsverbot nur erheblich stérende Wirkungen auf das Orts-
und Landschaftsbild in dem Sinn, dass nur etwas qualifiziert Unscho-
nes verhindert werden soll. Eine bauliche Gestaltung darf wegen Ver-
unstaltung nur abgelehnt werden, wenn sie nach Massstaben, die «in
Anschauungen von einer gewissen Verbreitung und Allgemeingultig-
keit gefunden werdeny, als erheblich stérend zu bezeichnen ist. Dabei
ist nicht das Bauvorhaben isoliert, sondern in Bezug auf seine bauliche
und landschaftliche Umgebung zu betrachten (VerwGE B 2021/8 vom
12. Juli 2021 Erw. 2.2, BUDE Nr. 67/2021 vom 8. November 2021
Erw. 3.2, BUDE Nr. 47/2025 vom 18. Juni 2025 Erw. 6.1). Die Gemein-
den kénnen sodann fiir bestimmte Teile ihres Gebietes strengere liber
das Verunstaltungsverbot hinausgehende Vorschriften aufstellen bzw.
fir konkret bezeichnete Gebiete vorschreiben, dass Bauten und Anla-
gen so gestaltet und eingeordnet werden, dass mit der Umgebung zu-
sammen eine gute Gesamtwirkung entsteht (Art. 99 Abs. 2 PBG,
BUDE Nr. 2/2023 vom 10. Januar 2023 Erw. 4.1). Mit einem solchen
(positiven) Einordnungsgebot ergibt sich gegenliber dem blossen Ver-
unstaltungsverbot ein wesentlich hdherer asthetischer Anspruch an
die Gestaltung von Bauten und Anlagen, der unabhangig von Regel-
bauvorschriften zu prifen ist (BUDE Nr. 25/2023 vom 21. Februar
2023 Erw. 3.1.1).
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6.2 Das vorliegende Baugrundstiick liegt in der Wohnzone W2, wo-
fir nach geltendem BauR keine besonderen Einordnungsvorschriften
gelten. Ebenso wenig ist das Grundstiick Teil eines Uberbauungs-
oder Gestaltungsplans oder eines sonst wie geschiitzten Ortsbilds.
Eine allfallige Verunstaltung richtet sich daher allein nach Art. 99
Abs. 1 PBG. Es ist zutreffend, dass mit der von den Rekursgegnern
geplanten seitlichen Wand zum neuen Balkonanbau in Verlangerung
der westlichen Gebaudefassade Richtung Siden einerseits und dem
Veloraum im Norden, der im Anschluss an die westliche Fassade her-
vorspringt, andererseits die Fassade optisch massgeblich verlangert
in Erscheinung tritt. Die Beurteilung der Rekurrenten dies sei asthe-
tisch nicht besonders ansprechend, kann zumindest nachvollzogen
werden. Wie zuvor ausgefihrt, verbietet das Verunstaltungsverbot je-
doch nur «qualifiziert Unschdnes», was die bau- und landschaftliche
Umgebung «erheblich» stort. Aufgrund des heterogenen Wohngebiets
ohne besondere Qualitdt des Gesamtbilds und ohne schiitzenswertes
Ortsbild oder Gestaltungsvorgaben bewirken die neuen Bauten hinge-
gen keine Disharmonie, zumal zudem unbestritten die Regelbauvor-
schriften eingehalten sind. Auch wenn die geplanten Bauten keinen
asthetischen Gewinn fiir die Umgebung darstellen sollten, durfte die
Vorinstanz aufgrund der dargestellten Situation ohne Verletzung des
ihr zustehenden Ermessens eine Verunstaltung verneinen.
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7.

Zusammenfassend ergibt sich, dass das Bauvorhaben der Rekurren-
ten den gesetzlichen Vorgaben, namentlich den bau- und larmschutz-
rechtlichen Vorgaben entspricht. Die Auflage zur Wiederherstellung
des rechtmassigen Zustands ist selbstandig vollstreckbar und erfolgte
damit rechtmassig. Der Rekurs erweist sich deshalb als unbegriindet
und ist abzuweisen.

8.

8.1  Nach Art. 95 Abs. 1 VRP hat in Streitigkeiten jener Beteiligte die
Kosten zu tragen, dessen Begehren ganz oder teilweise abgewiesen
werden. Die Entscheidgebihr betragt Fr. 3'000.— (Nr. 20.13.01 des
Gebuhrentarifs fir die Kantons- und Gemeindeverwaltung,
sGS 821.5). Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend sind die
amtlichen Kosten den Rekurrenten zu dberbinden.

8.2 Der von den Rekurrenten am 14. Oktober 2024 geleistete Kos-
tenvorschuss von Fr. 1'800.— ist anzurechnen.

9.
Die Rekurrenten stellen ein Begehren um Ersatz der ausseramtlichen
Kosten zzgl. Auslagen und Mehwertsteuer.

9.1 Im Rekursverfahren werden ausseramtliche Kosten entschadigt,
soweit sie auf Grund der Sach- und Rechtslage notwendig und ange-
messen erscheinen (Art. 98 Abs. 2 VRP). Die ausseramtliche Entscha-
digung wird den am Verfahren Beteiligten nach Obsiegen und Unter-
liegen auferlegt (Art. 98 VRP). Die Vorschriften der Schweizerischen
Zivilprozessordnung (SR 272) finden sachgemass Anwendung
(Art. 98" VRP).

9.2 Da die Rekurrrenten mit ihren Antragen unterliegen, haben sie

von vornherein keinen Anspruch auf eine ausseramtliche Entschadi-
gung. lhr Begehren ist deshalb abzuweisen.

Entscheid

1.
Der Rekursvon A.___,Z., wird abgewiesen.

2,
a) A.___ wird eine Entscheidgebtihr von Fr. 3'000.— auferlegt.

b) Der am 14. Oktober 2024 von Dr. Christoph Burgi, St.Gallen ge-
leistete Kostenvorschuss von Fr. 1'800.— wird angerechnet.
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Das Begehren von A. um Ersatz der ausseramtlichen
Entschadigung wird abgewiesen.

Die Vorsteherin

Susanne Hartmann
Regierungsratin

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Entscheid kann nach Art. 59 des Gesetzes Uber die
Verwaltungsrechtspflege (sGS 951.1; abgekirzt VRP) beim
Verwaltungsgericht des Kantons St.Gallen, Webergasse 8,
9001 St.Gallen, innert vierzehn Tagen seit Eréffnung Beschwerde
erhoben werden.

Zustellung

Rekurrenten: Dr.iur. Christoph Birgi, Rechtsanwalt, Bogenstrasse 9,
9000 St.Gallen (eingeschrieben; zweifach)

Rekursgegner: B.___, Wangserstrasse 49, 8887 Z._
(eingeschrieben; zweifach)

Vorinstanz: Gemeinderat Z.___, Rathaus, Platz 2, Postfach,
8887 Z.___ (eingeschrieben)

Interne Stellen: Rechnungsflihrung
Amt fur Umwelt, Lammlisbrunnenstrasse 54,
9001 St.Gallen

Versand 7. Oktober 2025
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	Allgemeines Verwaltungsrecht, Baurecht, Umweltrecht, Art. 22 Abs. 1 USG, Art. 31 Abs. 2 LSV, Art. 7 Abs. 7 USG, Art. 99 PBG. Im vorliegenden Fall war die Anordnung der Wiederherstellung als eigenständige Auflage einer Baubewilligung und somit als selbstständige Wiederherstellungsverfügung zu qualifizieren. Da die Bauherrschaft die Verfügung nicht angefochten hatte, hatte sie damit auf die Durchführung eines förmlichen Wiederherstellungsverfahrens verzichtet. Die im Wege der Auflage verfügte Wiederherstellung ist somit mit Rechtskraft des Bau- und Einspracheentscheids verbindlich und kann von der Vorinstanz ohne Weiteres und eigenständig durchgesetzt werden (Erw. 3). Sollen mit dem geplanten Bauvorhaben weder der Neubau lärmempfindlicher Räume noch wesentliche Änderungen an lärmempfindlichen Räumen realisiert werden, ist der Anwendungsbereich von Art. 31 Abs. 1 LSV nicht eröffnet und die Einholung eines Lärmgutachten nicht erforderlich (Erw.4). Eine Wohnbaute, welche Strassenlärm reflektiert, gilt nicht als lärmerzeugende Anlage im Sinne des USG, weil der fragliche Lärm von der Strasse und damit von einer anderen Anlage verursacht wird. (Erw. 5). Abweisung des Rekurses. 
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